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ben heutigen fjoljen 3Irbeit§Iöf)nen fönnen bie ©emeinbe»
toälber batb nidjt tnefjt a (s ©innahmequellen betrachtet
werben, wenn man ju ben beträchtlichen 2(ufrüftung?=
foften nod) bie 9Iu?gaben für ba? gorftwefen, SBalbljut k.
in 93etradht jietjt.

UerscMedexes.
Schaffung eilte? ciögenöffifchen 2lr6eit?iimtc?. ®er

Vunbe?rat h^ bie grage ber ©rridjtung eine? eibge»

nâffifcfjeti Strbeitëamte? im "Sinne ber Vorbereitung für
bie Veitnaljme ber ©djmeiz am internationalen Slrbeit?»
amt erwogen. @r roirb in einer nächften ©ißung ben

©egenftanb in einer Votfdjaft betjanbeln unb ben eibge»

nöffifdjen Sftäten beantragen, auf betn SBege eine? briiig=
lirfjen Vunbe?befchtuffe? bie ©djaffung eine? fchweize»

rifcfjcn 2lrbeit?amte? ju befcl)ließen. 211? Sei ter ift
SDireftor 'iß f ift er, ber gegenroärtige ©tjef ber 2lbteilung
für fojiate gitiforge, in 3tusfict)t genommen.

3)er 2l6lmit ber 2lröett?lofemtnterftüfcuttg. ®er
Vunbe?rat fjat, oeranlaßt buret) bie gebefferte Sage be?

2(rbeit?marfte?, bie îtrbeitstofenunterftûtjung für fotgenbe
Veruf?arten oom 24. 3Tiai an aufgehoben: gm Vau»
gern erbe für alte Veruf?arten mit 2lu?naf)me ber Va»

pejierer; im |)olz» unb ©la?gemerbe für alte 53e=

ruf?arten mit 2lu?nal)me ber 2lnfd)läger, in ber Vletatt»
inbuftrie für alle Verufe mit folgettbeti 2lu?naf)men:
Vretjer, (Sleftromonteure, feiger unb Vtafctjiniften, gn=
ftattateure, Stlecfjanifer, Vaufcfjloffer, DJtafcljinenfcfjloffer,
£>ilf?monteure unb 9)Ma(l»|janblanger ; au? ber Ve»
fleibung?» unb Veçtitinbuftrie merben fünftig
nicîjt ineßr unterftütjt: ^utmadjer, Kürfdjner, ißofainenter,
©chneiber, SBeber, 2lppreturarbeiter, ©pinner, cfjemifche

SBäfdjer, ©triefer, Färber, ©eiter unb Vlattma^er.
gerner merben nicht mehr unterftüht: au? ber Seben?»
unb @enuf;mitte(inbuftrie : Vabafarbeiter, ßiqarettenma»
frfjiniften unb SJUitter; au? bent graphifeßett ©ewerbe:
Sppographen, 9Jlaf<hinenfeher, ©f^omobruefer, Karton»

nage» Vuchbinber, Kartonnage » Sftafchiniften unb =3«'
fehneiber; au? beut £>otel» unb SBirtfd)aft?wefen: £>otel=

gärtner, Keltermeifter, SüthenburfdEjen unb Officeburfchen,
fomie alle Verufe au? ber Sanbwtrtfdjaft unb ©ärhterei.

CSbenfo mirb bie Unterftühung eingefteltt für alle
meiblict)en ißerfotten, mit 2lu?nahme gelernter 2lr=
beiterinnen in ber Uhrenittbuftrie unb ©tieferei.

®er Vunbe?rat hot ba? Volf§mirtfehaft§bepartement
ermächtigt, je nach Sage- öe? 2lrbeit?marfte? bie

llnterftühung roieber atisjubehnen, ober bie ©inftellung
ber llnterftühung auch auf anbere Veruf?arten 31t er»

ftreefen.
SDer Sunb uttb bie 2Soljnung?not. ®er Vunbe?»

rat erftattet ber Vunbe?oerfammtung Vertat über feinen
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am 9. 2lprit 1920 gefaßten Veßhtuß über bie Vefämpfung
ber SHiet» unb SBohnunglnot. 2lttfchließenb ait bie @r=

läuteruttg ber Veftimmungen biefes in ber greffe bereit?
publizierten Vefchluffe? betont ber Vunbe?rat, baß bie

bezüglichen Vorfdjriften tief itt ba? materielle Stecht ein*

greifen unb jum Sett bebeutenbe Vefchränfungen ber
persönlichen VerfügungSmacht nnb ber Vertrag?freiheit
enthatten. Slllein bie außerorbentlidhe Vebeutung ber
ZU fdjüßenben gntereffen unb bie Stotroenbigfeit, bie

2Bol)nung§not nach 9Jtöglic£)feit zu milbern, rechtfertigen
biefen ©ittgriff. Dbrooht e§ Vebenfen erroeefen mag, in
ber Vet'iobe be? Stbbaue? ber f'rieg?mirtfchaftlichen Vtaß'
nahmen, bie Äantone, geftü^t auf bie außerorbentlidjen
Vollmachten, zu ermächtigen, fo mußte ber Vunbe?rat
biefen 2Seg befreiten, ba eine rafepe 3tbhilfe notmew
big mar.

©tcidhgeittg mit biefem Vericht erläßt ber Vitube?rat
in einem befonberen Vefcßtuß 2lu?führung?beftimmungen
über bie görberung ber ^ochbautätigt'eit. 3)ar*
nach flibt ber Vunb ©uboentionen an SBohtt«
bauten, fofern ber ftoftenaufroanb 3000 granfen über»

fchreitet. @in Veitrag mirb nur oerabfolgt, wenn bie
Vaitten bi? fpäteften? am 31. ®ezetnber 1921 ooltenbet
fein werben. ®er Veitrag be? Vunbe? beträgt je nach
2lrt unb 3tf6rf^ßtmntung bc? Vaue? 5 bi? 15®/« ber
Sotatbautoften, unter ber Vorau?fehung, baß ber Kam
ton einen ebenfo hohen Veitrag teiftet. Sßährenb einer

grift oon 15 gahren barf ba? Vtietzin?erträgni? eine?
mit llnterftühung be? Vunbe? gebauten SBof)nhäufe?
6—8®/o ber ©elbftfoften nicht überfteigeu. ®er Vefchluß
tritt fofort in Kraft.

ïonmnrenfttbrif Siebermannêborf (©olothurn). ®ie
©eneraloerfammlung, bie in Vat?thal ftattfanb, befcfjfoß,
gemäß bent Stntrag be? Vermaltung?rate?, für ba? ab»

gelaufene ©efd)äft?jahr bie 9lu?richtung einer SMoibenbe
oon 10"/o, roie im Vorjahr. Veu in ben Verwaltung?»
rat würben gewählt fßrofurift Sorct) OJliebergertafingen)
unb ißrofitrift ©affer (Vat?thal).

Literatur.
©cfjwetzerlfche? ©i'portabreßbudi. Vont eibgenöf»

fifchen VolE?wirtfchaft?bepartement zur 2lu?gabe genel)»

migt, würbe ba? ©j-portabreßbud) nunmehr in groeitcr
Sluflage oom Schweiz. Vacf)u>ei?bureau für Ve
Zug unb Slbfatj 001t SBareti, in ßürich mit be»

beutetib oermehrtem gnhalt, je getrennt in 5 Sprachen
oeröffentlicht. ®a e? fid) um eine hatboffiziette 3lu?gabe
hanbett, ber jebe fpef'utatioe 3lbficl)t fernliegt, fo würbe
auch feinerlei bitrrf) Vezahtung oeranlaßt'e, befonbere
Vet'lame aufgenommen. ®a? Vitd) unterfetjeibet fidE) ba»

her aud) uorteilhaft oon ähnlichen prioaten 3lu?gabett.
gn gebrängter, aber burchau? überfid)tlicher gorm ent»

hält ba? Vud) über 2700 ©chweizerßrmen mit ca. 7000
(Spezialitäten ihrer ißrobuftion. 2)ie ,fperau?gabe würbe
wefentlich unterftüht burch bie SHitarbeit einer Veilje
0011 fchweizerifchen Ventf?oerbänben, weld)e fich im gti»
tereffe eine? oötlig unparteiifchen 2tu?funft?werfe? ber
©ache gern annahmen. ®a? ©z'portabreßbuch mirb auch

auf biplomatifd)ein SBeg eine große Verbreitung im 2lu?»
tanb finben. Veim Surdjgeheti be? Vitd)e? erhält
man einen Überbtid über bie gemaltige 2(u?behnitng unb
Vietgeftaltigfeit unferer gnbuftrie.

Aus der Praxis. - flr die Praxis.
Fragt«.

NB. Vevlrtnfd», Xanf(^< nnb fltbeitdaefni^c werben
anter biefe iWubrtt nid^t anfnenomnten 5 berarttge îlnjeigen ge»
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den heutigen hohen Arbeitslöhnen können die Gemeinde-
wälder bald nicht mehr als Einnahmequellen betrachtet
werden, wenn man zu den beträchtlichen Aufrüstungs-
kosten noch die Ausgaben für das Forstwesen, Waldhut?c.
in Betracht zieht.

vencdieà».
Schaffung eines eidgenössischen Arbeitsamtes. Der

Bundesrat hat die Frage der Errichtung eines eidge-
nössischen Arbeitsamtes im Sinne der Vorbereitung für
die Teilnahme der Schweiz am internationalen Arbeits-
amt erwogen. Er wird in einer nächsten Sitzung den

Gegenstand in einer Botschaft behandeln und den eidge-
nössischen Räten beantragen, auf dem Wege eines dring-
lichen Bundesbeschlusses die Schaffung eines schweize-
rischen Arbeitsamtes zu beschließen. Als Leiter ist
Direktor Pfister, der gegenwärtige Chef der Abteilung
für soziale Fürsorge, in Aussicht genommen.

Der Abbau der Arbeitslosenunterstützung. Der
Bundesrat hat, veranlaßt durch die gebesserte Lage des
Arbeitsmarktes, die Arbeitslosenunterstützung für folgende
Berufsarten vom 24. Mai an aufgehoben: Im Bau-
gewerbe für alle Berufsarten mit Ausnahme der Ta-
pezierer; im Holz- und Glasgewerbe für alle Be-
rufsarten mit Ausnahme der Anschläger, in der Metall-
industrie für alle Berufe mit folgenden Ausnahmen:
Dreher, Elektromonteurs, Heizer und Maschinisten, In-
stallateure, Mechaniker, Bauschlosser, Maschinenschlosser,
Hilfsmonteure und Metall-Handlanger; aus der Be-
kleidungs- und Textilindustrie werden künftig
nicht mehr unterstützt: Hutmacher, Kürschner, Posamenter,
Schneider, Weber, Appreturarbeiter, Spinner, chemische

Wäscher, Stricker, Färber, Seiler und Blattmacher.
Ferner werden nicht mehr unterstützt: aus der Lebens-
und Genußmittelindustrie: Tabakarbeiter, Zigarettenma-
schinisten und Müller; aus dem graphischen Gewerbe:
Typographen, Maschinensetzer, Chromodrucker, Karton-
nage-Buchbinder, Kartonnage-Maschinisten und -Zu-
schneider; aus dem Hotel- und Wirtschaftswesen: Hotel-
gärtner, Kellermeister, Küchenburschen und Offieeburschen,
sowie alle Berufe aus der Landwirtschaft und Gärtnerei.

Ebenso wird die Unterstützung eingestellt für alle
weiblichen Personen, mit Ausnahme gelernter Ar-
beiterinnen in der Uhrenindustrie und Stickerei.

Der Bundesrat hat das Volkswirtschaftsdepartement
ermächtigt, je nach der Lage des Arbeitsmarktes die

Unterstützung wieder auszudehnen, oder die Einstellung
der Unterstützung auch aus andere Berufsarten zu er-
strecken.

Der Bund und die Wohnungsnot. Der Bundes-
rat erstattet der Bundesversammlung Bericht über seinen
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ain 9. April 1920 gefaßten Beschluß über die Bekämpfung
der Miet- und Wohnungsnot. Anschließend an die Er-
läuterung der Bestimmungen dieses in der Presse bereits
publizierten Beschlusses betont der Bundesrat, daß die

bezüglichen Vorschriften tief in das materielle Recht ein-
greifen und zum Teil bedeutende Beschränkungen der
persönlichen Verfügungsmacht und der Vertragsfreiheit
enthalten. Allein die außerordentliche Bedeutung der
zu schützenden Interessen und die Notwendigkeit, die

Wohnungsnot nach Möglichkeit zu mildern, rechtfertigen
diesen Eingriff. Obwohl es Bedenken erwecken mag, in
der Periode des Abbaues der kriegswirtschaftlichen Maß-
nahmen, die Kantone, gestützt auf die außerordentlichen
Vollmachten, zu ermächtigen, so mußte der Bundesrat
diesen Weg beschreiten, da eine rasche Abhilfe notwen-
dig war.

Gleichzeitig mit diesem Bericht erläßt der Bundesrat
in einem besonderen Beschluß Ausführungsbestimmungen
über die Förderung der Hochbautätigkeit. Dar-
nach gibt der Bund Subventionen an Wohn-
bauten, sofern der Kostenaufwand 3000 Franken über-
schreitet. Ein Beitrag wird nur verabfolgt, wenn die
Bauten bis spätestens am 31. Dezember 1921 vollendet
sein werden. Der Beitrag des Bundes beträgt je nach
Art und Zweckbestimmung des Baues 5 bis 15°/o der
Totalbaukosten, unter der Voraussetzung, daß der Kau-
ton einen ebenso hohen Beitrag leistet. Während einer
Frist von 15 Jahren darf das Mietzinserträgnis eines
mit Unterstützung des Bundes gebauten Wohnhauses
6—8°/« der Selbstkosten nicht übersteigen. Der Beschluß
tritt sofort in Kraft.

Tonwarenfabrik Aedermannsdorf (Solothurn). Die
Generalversammlung, die in Balsthal stattfand, beschloß,
gemäß dem Antrag des Verwaltungsrates, für das ab-
gelaufene Geschäftsjahr die Ausrichtung einer Dividende
von 10°/o, wie im Vorjahr. Neu in den Verwaltungs-
rat wurden gewählt Prokurist Lorch (Niedergerlafingen)
und Prokurist Gasser (Balsthal).

Literatur.
Schweizerisches Exportadreßvuch. Vom eidgenös-

fischen Volkswirtschaftsdepartement zur Ausgabe geneh-
migt, wurde das Exportadreßbuch nunmehr in zweiter
Auflage vom Schweiz. Nachweisbureau für Be-
zug und Absatz von Waren, in Zürich mit be-
deutend vermehrtem Inhalt, je getrennt in 5 Sprachen
veröffentlicht. Da es sich um eine halboffizielle Ausgabe
handelt, der jede spekulative Absicht fernliegt, so wurde
auch keinerlei durch Bezahlung veranlaßte, besondere
Reklame aufgenommen. Das Buch unterscheidet sich da-
her auch vorteilhaft von ähnlichen privaten Ausgaben.
In gedrängter, aber durchaus übersichtlicher Form ent-
hält das Buch über 2700 Schweizerfirmen mit ea. 7000
Spezialitäten ihrer Produktion. Die Herausgabe wurde
wesentlich unterstützt durch die Mitarbeit einer Reihe
von schweizerischen Berufsverbänden, welche sich im In-
teresse eines völlig unparteiischen Auskunftswerkes der
Sache gern annahmen. Das Exportadreßbuch wird auch

auf diplomatischem Weg eine große Verbreitung im Aus-
land finden. - Beim Durchgehen des Buches erhält
man einen Überblick über die gewaltige Ausdehnung nnd
Vielgestaltigkeit unserer Industrie.

Hitt <î«f I»r,à - M aie praxlt.
dtL. Verkaufs-, Tausch- und ArbeitSaefuchr werden

unter diese Rubrik nicht aufgenommen; derartige Anzeigen ge-
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